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?.»r Nachricht.
Mit dieser Nummer schließt das zweite Quartal unseres 

Blattes. Die nächste Nummer erscheint am 7. Juki. Be­
stellungen können bei der Post bis 3. Juli ohne Nachliefer- 
ungsgebühr bewirkt werden. Später würde für Nachlieferung 
der ersten Nummer des neuen Quartals an das Postamt 
eine Gebühr von 10 Ps. bezahlt werden müssen.

Neu eintretenden Abonnenten bezw. Verbandsmitgliedern 
werden die bereits erschienenen Bogen der Gratis-Beilage: 
„Handbibliothek für deutsche Reichs- u. Staats-Zollbeainte" 
kostenfrei nachgeliefert.

Die „Allgemeine Beamten-Zeitung" bringt eine 
Betrachtung über
Das Merhättnisz zwischen Worgesehten und Untergebenen,
welche mit den von uns wiederholt geäußerten Anschauungen 
über diesen Gegenstand so vollständig übereinstimmt und so 
viele auch bei uns zutreffende Wahrheiten enthält, daß wir sie 
unsern Lesern nicht vorenthalten dürfen.

Mancher in verschiedenen Amtsorten thätig gewesene 
Beamte wird die Wahrnehmung gemacht haben, wie ver­
schieden oft bei den einzelnen Behörden das Benehmen der 
Vorgesetzten gegen das Nachgeordnete Personal ist. Im All­
gemeinen kann man, abgesehen von nebensächlichen, durch 
persönlichen Charakter bedingten Modifikationen, die Vor­
gesetzten in zwei Klassen eintheilen.

Der ersten Klasse gehören jene Wenigen an, die ihren 
Untergebenen nicht nur jederzeit in durchaus humaner Weise 
begegnen, sondern es auch für ihre heilige Pflicht halten, die 
Interessen des ihnen unterstellten Personals mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Machtbefugnissen zu vertreten. Leider

findet man Vorgesetzte, die ihre Aufgabe in diesem idealen 
Sinne ersassen, so selten, daß man sie fast als Ausnahmen 
betrachten kann.

Damit ist denn schon dargethan, daß die Mehrzahl der 
zweiten Klasse angehört. Es sind dies die Durchschnitts- 
Vorgesetzten, die lediglich ihr eigenes Interesse im Auge 
haben, die stets bestrebt sind, nach oben zu gefallen, während 
sie nach unten selbst vor Brutalitäten nicht zurückschrecken. 
Entweder kommt es solchen Vorgesetzten überhaupt nicht zum 
Bewußtsein, daß der Beamte ein moralisches Recht darauf 
hat, seine Leistungen nach Verdienst gewürdigt, sein Arbeiten, 
Ringen und Streben gerechten Sinnes beurtheilt zu sehen 
und über Fragen, die sein persönliches Wohl betreffen, eine 
wohlwollende Entscheidung zu erwarten, oder sie knechten ihre 
Untergebenen niit voller Absichtlichkeit. Beides ist gleich ver­
werflich, denn nicht nur der Beamtenkörper, sondern der ge­
stimmte Verwaltungsorganismus leidet darunter. Wenn man 
bedenkt, wie viel Machtbefugnisse häufig in der Hand eines 
Vorstehers vereinigt sind, indem er nicht nur die Dienst­
obliegenheiten zu übertragen, sondern auch Disziplinarstrafen 
zu verhängen hat; ihm nicht nur die Berichterstattung über 
die dienstliche Führung und Leistungsfähigkeit der Unter­
gebenen, sondern auch die Befürwortung aller von diesen 
ausgehenden Gesuche obliegt — wahrlich, es überläuft einem 
kalt, wenn man sich manchen mit der Anwartschaft auf Vor­
steherstellen beglückten Beamten, den man dienstlich kennen zu 
lernen die „Ehre" hatte, in einer solchen mit fast unein­
geschränkter Machtbefugniß ausgestatteten Stellung vorstellt. 
Wer es aber an sich selbst erfahren hat, wie es thut, für 
ernstes ehrliches Schaffen lieblose, wenn nicht gar ungerechte 
Behandlung einzuheimsen, wer die Erbitterung über eine un­
würdige Behandlung durch Vorgesetzte selbst gefühlt hat, wer 
aus Anlaß einer solchen Behandlung einmal nur die Stunde 
verflucht hat, die ihn in die Abhängigkeit eines solchen Ty­
rannen brachte, dem geht ein Verständniß auf für den uner­
meßlichen Schaden, den das dienstliche Interesse durch das 
sogen, „straffe Regiment" erfährt.


